
17 J Beiblatt Beiblr:d-,t zur Parlamentskorrospondenz 

Antrag 

der .Abgeoro.nten I\~ ach 11 n z e, Ferdinanda F los s man n, P r i n k e, 

Dr. 1:l i g s c h 9 IvI i t t E) r (J r, M a r k, S e bin ger, M are h n e r 

und Gunos s on 

auf Novellierung des Bundesgesetzes vom 25 .. Juni 1958 üb er die Gewährung 

von Entschädigungen für o.urch Kriogseim-rirkung oder o;u.r eh politische 

Vorfolgung erlittene Schäden an Hausrat und an zur Berufsausübung erforder

lichen Gegenstände (Kriegs~ und Verfolgungssachschädengesetz - KVSG.). 

""0-.-111-.-

Der IViinisterrat hat in seinor Sitzung vom 17. Fobruar 1959 einen Bericht 

dos Herrn Bundeskanzlers über die zwischen ästorreichischen Zentralstollen 

unc1 clen britischen? frsnzäsischen und US-Bot schaftc)ll geführten Bosprechungen 

betreffend die vergleichsweiso Bereinigung gevlisser Forderungen im Zusammen

hang mit .Art. 26 staatsvertrag zur Kd1ntnis genommen. Nach dem Ergebnis dieser 
\ . 

Besprochungeh solIon Zuvlondungen und Leistungen dos Hilfsfonds für politisch 

Verfolgte mit dem Wohnsitz im Ausland, dlo unt er Gruppe .A und 13 dos Hilfs

fondsstatut8s genährt uerden 9 auf EntschädiGUngen nach dem Kriegs- und 

Verfolgungs sachschäde:1.ge::1O:t-z üborhaupt nicht, sonstigeZuvJendungen und 

Luistungen des Hilfsfonds nur mit 10 voH. auf Entschädigungen für Hausrats

schäden und mit 25 voH v . auf Entschädigungen für Schäden an. zur Berufsausübung 

erforderlichen Gogol1::!tändc1 angorechnet vilOrdone Da e.er gel tenele Text cles 

Kriegs- und Verfolgung2sachschäc1engesetzes eine volle .Anrechnung derartigGr 

Zuv7lmdungon vorsieht ~ orgibt sich die Notwondigkei t clor Novellierung des 

Geset zes • 

. Aus diesem Anlass c;rschcint es auch 2lNockmässig, die nach dom geltondem 

Gesetz mit Ende Juni 1959 endenden Anmeldefristen bis zum Schluss des 

Jahres 1959 zu ver1.äY'.gcrn und gloichzeitig gewisse logistische Klarstollungon 

vorzunohmen 9 de:rol1 ThJ.rc~lfiihrung .nach den Erfahrungen, die bei der Handhabung 

des Gosotzos gemacht Ylllrd(~n, geboten ersch.Jint 0 

Die. gefo::-tigten Abgeordnoton stellen cl.8her don 

.A n t rap;;. 

:fler Nationalrat YJolle beschliossen~ 

BUl:C'DBgesetz vom n , mit d.em dao Kriegs- und Vorfolgungssach-
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18 .. Beiblatt Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz 4. März 1959 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Kriegs- und Verfolgungssachschädengesetz, BGBL Nr. 127/1958, 

wird abgeändert wie folgtg 

L Im § 1 li t. b hat es anstatt I1durch Massnahmen politischer Ver

folgung l1 zu lauten !'durch Massnahmen oder Eingriffe politischer Verfolgung"" 

2. § 2 hat zu lauteng 

"(1) Entschädigung ist der Person zu gewähren, in deren Vermögen d(:;r 

Schaden eingetreten ist (Geschädigter). 

(2) Ist die PersonJ in deren Vermögen der Schaden eingetreten ist .. 

verstorben, bevor es zu einer Einigung mit der Finanzlandesdirektion gekommen 

oder eine Entscheidung der Bundesentschädigungskommission wirksam geworden ist, 

so sind der übdrlebende Ehegatte sowie die Kinder und Enkel des Verstorb'enen s 

sofern diese Personen mit dem Verstorbenen im gemeinsamen Haushalt gelebt 

haben und nach ihm erbberechtigt oder pflichtteilsberechtigt sind, anspruchs

berechtigt. Sind mehrere Personen gleichzeitig anspruchsberechtigt, so wird 

die Entschädigung im Verhältnis ihrer Erbrechte (Pflichtteilsrechte) zueinander 

geteilt; die Hausratsentschädigung gebührt jedoch dem überlebenden erbberech

tigten Ehegatten vorzugsweise. Hatte der Verstorbene einen Anspruch auf Ent-

schädigung bereits angemeldet, so "ist diese Anmeldung für die gemäss diesem 

Absatz ~pruchsberechtigten bindend. 

(3) Solange ein Entschädigungsanspruch nicht durch eine Einigung mit 

der Finanzlandesdirektion oder durch eine wirksam gewordene Entspheidung der 

Bundesentschädigungskommission feststeht, kann er nicht vererbt .. rechtsge

schäftlich übertragen, verpfändet und gepfändet werden; doch kann eine Person, 

die gemäss Abs~ 2 anspruchsberechtigt ist, zu Gunsten einer anderen gemäss 

Abs. 2 anspruchsberechtigten Person durch eine bei der Finanzlandesdirektion 

abgegebene Erklärung verzichten. 11 

3. § 4 hat zu lauteng 

11(1) Wurde vor dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes aus Mitteln einer 

der Alliierten oder Assoziierten Mächte oder unmittelbar aus Bundesmitteln 

zur Abgeltung von Schäden, für die nach diesem Bundesgesetz Entschädigung ge

währt wird, .Zahlung'geleistet und hat der Geschädigte oder nach seinem Tode 

ein sonst Anspruchsberechtigter eine schriftliche Erklärung abgegeben und darin 
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.190 Beiblatt Beiblatt zur Parlamentskhrrespöndenz 4. März 1959 

auf weitere Ans:?rüche verzichtet, so könn",n auch auf Grund dieses Bundengesetzes 

für Schäden~ auf die sich der Verzicht bezieht, keine weiteren Ansprüche gel .. 

tend gemacht werden. 

(2) Auf eine Entschädigung, die für einen durch Kriegseinwirkul1gen' 

oder durch Handlungen von Streitkräften der Alliierten oder Assöziierten Mächte 

(§ 1 lito a) erlittenen Schaden nach diesem Bundesgesetz gewährt wird, sind 

Zuwendungen oder Leis1jungen anzurechnen, die der Geschädigte oder der sonst 

Anspruchsberechtigte z~r vollen oder teilweisen Abgeltung eines solchen Schadens 

aus Bundesmitteln, sonst aus inländischen öffentlichen Mitteln oder öffentl~

ehen Foxeds oder auf Grund der deutschen Kriegssachschadensvörschriften erhal ten 

hat oder erhält. 

(3) Auf eine Entschädigung, die für einen durch Massnahmen oder Ein

griffe politischer Verfolgü.ng (§ 1 li t. b) erlittenen Schaden nach diesem Bundes";' 

gesetz gewährt wird, sind Zuwendungen oder Leistungen anzurechnen, die der Ge

schädigte oder der sonst Anspruchsberechtigte zur vollen oder teilweisen Ab

geltung eines solchen Schadens aus Bundesmitteln, sonst aus inländischen 

öffentlichen Mitteln oder öffentlichen Fonds oder auf Grund der deutschen 

Wiedergutmachungsgesetzgebung erhalten hat oder erhält. 

(4) Zuwendungen oder Leistungen des Fonds zur Hilfeleistung an politisch 

Verfolgte, die ihren Vlohnsi tz und ständigen Aufenthalt im Ausland haben (Hilfs

fondB) ~ ausgenommen Zuwendungen oder Leistungen an gesundheitsgeschädigte 

oder erwerbsunfähig Verfolgte gemäss § 4 Buchstabe A oder B des Hilfsfonds·

statuts ~. sind mit 10 v., He auf eine gemäss § 1 lit •. b gebührende Entschädigung 

für Hausratsschäden und mit 25 v. H. nuf eine gemäss § 1 lit. b gebührende 

Entschädigung für Schäden an zur Berufsausübung erforderl ichen Gegenständen an,,· 

zu:~'echnen .. Diese Regel g:.l t sinngemäss für sonst ige Zuwendungen oder Leistungen, 

bei denen nicht bestim~t ist, inwieweit sie der Geschädigte oder der sonst 

'Anspruchsberechtigte als Schadensabgeltung für Schäden erhalten hat, für die 

eJ:' Entschädigung nach § 1 lit" a oder § 1 lit. b dieses Bundesgt}setzes bean,-· 

spruchen kann., 

(5) Zuwendungen raer Leistungen sind gemäss Abs- 4 nur ins,~wei t an

zureo~nen, als sie zusammen den Betrag von 1.000 S übersteigen. 

(6) Durch die Ahs. 1 bis 5 wird § 28 des Besatzungsschädengeset~es3 

BGBl· Nr, 126/1958~ nicht berLihrt~" 
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20. Beiblatt Bei blatt zu!' Parlamentskorrespondel'l:~ 

4. Im § 5 Abs. 1 sinri in de:l' fünften Zeile die Worte "Liste zur" zu 

streichen. § 5 AbSr I letzter Satz erhält die Absatzbezeichnung "(2)"0 Die 

bisherigen Abs. 2 und 3 des§ 5 erhalten die Absatzbezeichnung "(4)11 und 

,,( 5 ) ". 

5. Im § 5 ,wird ei:l' neuer Abs. 3 eingeschal tet s der zu lauton hat wie 

fo1gt~ 

"(3) Ist der G~schädigte vor Ende des Jahres 1955 verstorben, so müssen 

die in den Abs. 1 und 2 ~insich1j1ich der Einkommenshöhe angegebenen Voraus

setzungen in der Per~'on des SOllst Anspruchsberechtigten und! wenn der Geschädig

t" nach 1955 verstorben ist, sowohl in der Person des Geschädigten als auch 

in der Person des sonst Ansprnchsberechtigten gegeben sein< " 

6. Im neuen Abs. 4 dus § 5 hat es statt "S 9,,0001i zu lauten rrs 15~ 000" ~ 

im neuen Abs. 5 des § 5 ha-: ;:'.2, ?,ncl~Cl.tt . IfAbs. 1 l..-:.:::d 2" Z'-l lauten !lAbs ~ l~ 2 

und 4 rr. 

7. § 6 hat zu lauteng 

rr(l) Der Begriff Ei:nkommen, ist im Sinne des im Jahre 1955 feltenden Ein .. · 

kommensteuergesetzes zu verstehen, gleichviel, ob die Einkünfte im Inland 

oder Ausland orziel t wurdecl. Dem Einkommen sind jedoch abgezogen8 Verl·clstvor,,· 

träge wieder zuzurechnenJ Bezüge aus öffentlichen iJri tteln oder .Mi tteln einer 

öffentlichen Stiftung~ die wegen Hilfsbedürftigkeit gewährt wurden s sind dem 

Einkommen auch dann nicht zuzurehhnen! wenn sie aus dem Ausland be30gen v!urdeu" 

Einkünfte von Eheg2tte~, c.i;:; tm gemeinsamen Haushal t leb~6n~ und von Leb611sge··· 

fährten sind zusammenzureCh!F31L 

(2) Auf VerlangGn do:: I'inanzlandesdirektion sind die Lohnb~stätigul1g 

des Dienstgebers 010::' sone tigs geforderte Nachweise übe:c das Einkommen vor

zulegen. rr 

8. § 9 Abs. 3 hat z·c. lauten~ 

"(3) Die Bestimr"ünge!1 :'les §,5 Abs. 3 bis 5 und der §§ 6 und 7 sind sinn.-· 

gemäss anzuwende:n;' < 

9. Im § 11 Abs. 2 ist das Wort "Anspruchswerber" durch das VJort 

"Härteausgleichswe!'ber· 1I zu e.csetzen,. 

10. Im § 13 Abc., 1 He1.d 3 hat die Frist statt "300 Juni 1959" zu lauten 

"31. Dezember 1959", 

11. Im § 14 Abso :::: S:'110. die 1Tlorte "der Geschädigte" 3.tl:::ch l'o1gende 'Ho!'te 

zu ersetzen~ lider Ge~~häc.jgt2 .. 13':' sonst Anspruchsberechtigte 00.<3:>:' 0.81' Hiirte-

ausgleichswerb2r n " 
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2-1~ Beiblatt Beiblatt zur Parlamentskorrespcn~~~ 40 März 1959 

12. Im § 15 Abs. 1 sind nach den Worten Itc.em Geschädigten" die Vlorte 

Hoder dem sonst Anspruchsberechtigten" und im §, 15 Abs. 2 nach dell Vhrten 

Hder GeschädigteIl die V/orte lIoder der sonst Anspruchsberechtigte f1 einzufügen" 

13. § ~~ Abs. 1 hat ztl lauten~ 

11(1) FÜr Personens die bei Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes das 700 

Leber,tsjahr vollendet haben oder deren Einkünfte im Jahre 1955 den Betrag vc.,n 

S 9.000 nicht üherstiegen haben, wird als Anfangstermin für den Ablauf der sechs

monatigen Frist, nach deren Ablauf die "Bundesentschädigungskommiss:i_on angerufen 

werden kann (§ 15 Abs. 2)3 der3L Dezember 1959 festgesetzt. 11 

14. Dem § 17 wird ein Absatz 3 angefügt" der zu lauten hat: 

"lmf Vorschlag des Bundesministeriums fiir Finanzen kann die Bundesent

schädigungskommission durch den Vorsitzenden und je zwei Mitglieder der ersten 

und zweiten Gruppe (§ 21 des Besatzungsschädengesetzes~ BGBl. Nr~ 126/1958) 

Richtlinien für die Gewährung von Härteausgleichen beschliessen. t1
, 

15~ § 18 Abs. 1 hat zu lauten~ 

"(1) Ansuchen wegen Gewährung eines Härteausgleiches gemäss § 11 sind. 

sofern sie bis 30. Juni 1959 bei der Finamtlandesdirekticm einlangen, 'bis 

30~ September 1959 der Bundesentschädigungskommission vorzulegen; bis 310 Dezem .. 

ber 1959 eingelangte Ansuchen sind der :Bundesentschadigungskommission bis 

30. März 1960 vorzulegen". 

16. Im § 18 Abs. 3 sitld die Worte lIe inen Entschädigungsbetrag-vorzuschla

gen!! durch die Worte zu ersetzen "zu den Ansuchen um' Gevvährung e:i_nes Hirteaus

gleiches sowohl dem Grunde als auch der Höhe nach Stellung zu nehmen". 

170 § 19 Abs. 1 hat zu'lauteng 

"(1) Beträge" die auf GrU::1d dieses Bundesgesetzes ausgezahlt werde,n 3 hil~ 

den keine steuerpflichtigen Einnahmen.," , 

Dem § 19 ist ein Absc 3 anzufügen, der zu lauten hat~ 

"(3) Ein Verzicht gemäss § 2 ~t"bs. 3 unterliegt n~cht der Erbschafts-· 

und S.chenkungssteuer.," 

Artikel 11· 

Die :Bestimmungen dieses :Bundesgesetzes treten m:it 5. Juli 1958 Jn Kraft, 

Artikel III 

Mi t der V~,llziehung dieses :Bundesgesetzes ist jas 1lur:c.esministerium fü 'r 

Finanzen betraut. 

"-",-n-~-c-~-;'-

Informeller Hinsicht wolle der Antrag dem Finanz- l:nd Rudgetau8scl~us8 

zugewiesen werden. 
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